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01/14 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Herrn Justin Dittmann

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 09.01.2014, Ak-
tenzeichen 36-354683-hü, ist zuzustellen an Herrn Justin 
Dittmann, zuletzt wohnhaft in Ahornweg 2, 48301 Nottuln.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 09.01.2014 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Herr Hülswitt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 09.01.2014 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Hülswitt 

02/14 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Herrn Thomas Ramson

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 02.01.2014, Akten-
zeichen 36-351726-hü, ist zuzustellen an Herrn Thomas Ram-
son, zuletzt wohnhaft in Landgraben 1,  38899 Hasselfelde.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
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Mit Anordnung vom 02.01.2014 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Herr Hülswitt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 09.01.2014 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Hülswitt 

03/14 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3 a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – zur Schaf-
fung der Durchgängigkeit an Schlautmann`s Mühle in 
Dülmen-Rödder

Der Wasser- und Bodenverband „Unterer Kleuterbach“ be-
absichtigt, die Durchgängigkeit des Kleuterbaches für Fische 
und Kleinstlebewesen an Schlautmann`s Mühle in Dülmen, 
Rödder 128 wiederherzustellen. Es soll ein Umgehungsge-
wässer nördlich der Mühle erstellt werden. Diese Nordum-
gehung erfolgt über einen alten Hochwasserabschlag bzw. 
Wartungsgraben, über den Wasser bei Wartung der Mühle 
abgeführt wurde. 
Es handelt sich bei diesem Vorhaben um einen Gewässer-
ausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
– WHG – eine Genehmigung erforderlich. 
Die Maßnahme ist nach § 3 c UVPG der Nr. 13.18.1 in der 
Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen. Hieraus ergibt sich ergibt 
sich die UVP-Pfl icht nach Maßgabe des Landesrechts in 
NRW.
Nach § 1 UVPG NRW i.V.m. mit Anlage 1 Nr. 3 UVPG NRW 
ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzufüh-
ren. Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben unter Berücksich-
tigung der in Anlage 2 UVPG NRW aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann und damit eine Verpfl ichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsüprüfung besteht. 
Im Rahmen eines solchen Vorprüfverfahrens wurde festge-
stellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind. Die negativen Auswirkungen 
beschränken sich auf die Bauphase. Ansonsten ist mit der 
Maßnahme eine ökologische Aufwertung des Kleuterbaches 
verbunden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar ist (§ 3 a Satz 3 UVPG).

Coesfeld, 03.01.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Brathe

04/14 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3 a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – zur Schaf-
fung der Durchgängigkeit des Nonnenbaches beim Hof 
Große Gorgemann in Dülmen

Der Wasser- und Bodenverband „Unterer Kleuterbach“ be-
absichtigt, das im Nonnenbach befi ndliche Schützenwehr 
östlich der Hofl age Große Gorgemann und das rund 150 
m unterhalb dieses Schützenwehres vorhandene alte Flöß-
wehr für Fische und sonstige Kleinlebewesen durchgängig 
zu gestalten. Desweiteren sollen zwei Widderpumpen zur 
Speisung des anliegenden Mühlenteiches eingebaut wer-
den. 
Es handelt sich bei diesem Vorhaben um einen Gewässer-
ausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
– WHG – eine Genehmigung erforderlich. 
Die Maßnahme ist nach § 3 c UVPG der Nr. 13.18.1 in der 
Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen. Hieraus ergibt sich ergibt 
sich die UVP-Pfl icht nach Maßgabe des Landesrechts in 
NRW.
Nach § 1 UVPG NRW i.V.m. mit Anlage 1 Nr. 3 UVPG NRW 
ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzufüh-
ren. Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben unter Berücksich-
tigung der in Anlage 2 UVPG NRW aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann und damit eine Verpfl ichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsüprüfung besteht. 
Im Rahmen eines solchen Vorprüfverfahrens wurde festge-
stellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind. Die negativen Auswirkungen 
beschränken sich auf die Bauphase. Ansonsten wird sich 
der ökologische Zustand des Nonnenbaches durch die Wie-
derherstellung der Durchgängigkeit weiter verbessern.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar ist (§ 3 a Satz 3 UVPG).

Coesfeld, 03.01.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Brathe

05/14 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3 a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – für die An-
lage von 3 Kleingewässern in Dülmen-Rödder

Herr Theo Schulze Wülfi ng, Rödder 16, 48249 Dülmen be-
absichtigt, auf dem Grundstück Gemarkung Dülmen-Kspl., 
Flur 85, Flurstück 80 drei Kleingewässer als landschafts-
ökologischen Ausgleich für Bauvorhaben anzulegen. Die 
Stillgewässer dienen der Anreicherung der Landschaft und 
sollen geschützten und gefährdeten Ampfhibienarten einen 
Lebensraum bieten. 
Es handelt sich bei diesem Vorhaben um einen Gewässer-
ausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
– WHG – eine Genehmigung erforderlich. 
Die Maßnahme ist nach § 3 c UVPG der Nr. 13.18.1 in der 
Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen. Hieraus ergibt sich ergibt 
sich die UVP-Pfl icht nach Maßgabe des Landesrechts in 
NRW.
Nach § 1 UVPG NRW i.V.m. mit Anlage 1 Nr. 3 UVPG NRW 
ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzufüh-
ren. Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben unter Berücksich-
tigung der in Anlage 2 UVPG NRW aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann und damit eine Verpfl ichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsüprüfung besteht. 
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Im Rahmen eines solchen Vorprüfverfahrens wurde festge-
stellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar ist (§ 3 a Satz 3 UVPG).

Coesfeld, 03.01.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Brathe

06/14 - Stadt Dülmen

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl der Vertretung der Stadt Dülmen am 25. Mai 2014

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 
31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967) zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. S. 300, ber. 
S. 394) – SGV. NRW. 1112 – fordere ich zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die von der Wahlleiterin der 

Stadt Dülmen, Markt 1 – 3, 48249 Dülmen, Zimmer 54

während der Öffnungszeiten:
 
montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr
montags 14.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr

kostenlos abgegeben werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahl-
gesetzes - KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juni 1998 (GV.NRW S. 454, ber. S. 509 und 1999 
S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. 
NRW. S. 238) - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 ,26 und 31 
KWahlO weise ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikel 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Ein-
zelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reser-
veliste, eingereicht werden.

1.2. Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wäh-
lergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. 
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, 
so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber/
Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberech-
tigten aufstellen lassen.

 Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), 
die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen 
Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.

 Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Ver-
treterinnen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die 

Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerbe-
rinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung 
eines Bewerbers/einer Bewerberin als Ersatzbewerber/
Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine an-
dere Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage 
des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.

 Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung 
kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusam-
mentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen ein-
berufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt 
ist.

 Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversamm-
lung und die Bewerber/Bewerberinnen sind frühestens 
ab dem 42. Monat nach Beginn der laufenden Wahl-
periode – also ab dem 21. April 2013-, die Bewerber/
Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach 
der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahl-
gebietes in Wahlbezirke zu wählen.

 Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch 
erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim-
mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.

 Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen 
für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und 
Wählergruppen durch ihre Satzungen.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen 
oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben 
der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von 
diesem/dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber/ Be-
werberinnen für die Vertretung in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich 
die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstre-
cken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber/ Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbe-
werber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung 
erfolgt sind. Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der 
Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder 
aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bun-
destag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, 
eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies 
gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die 
die Unterlagen gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 
Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahl-
ausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter 
eingereicht haben.

 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, 
gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahl-
leiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und 
bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Pro-
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gramm von Parteien und Wählergruppen eingereicht 
werden können, hat das Ministerium für Inneres und 
Kommunales öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. 
2013 S. 499).

2.  Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk

2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem 
Muster der Anlage 11 a zur KWahlO eingereicht wer-
den. Er muss enthalten:

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewer-
berinnen können durch ein Kennwort gekennzeich-
net werden.

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; 
bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Be-
schäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei 
anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unter-
zeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift 
auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.

2.3  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen müssen ferner von mindestens 5 
Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandi-
dat/die Kandidatin aufgestellt ist, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, dies gilt auch für Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungs-
gemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahl-
berechtigung der Unterzeichner/Unterzeichnerinnen 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei 
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die 
der/die Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten 
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

2.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von min-
destens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirkes unter-
zeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 a zur KWahlO zu erbrin-
gen.

 
 Dabei ist folgendes zu beachten:       

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahl-
leiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familien-
name, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschla-
genden Bewerbers/Bewerberin  anzugeben. Der 
Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben im 
Kopf der Formblätter zu vermerken.

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und zur 

Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der 
Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung 
sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin per-
sönlich und handschriftlich auszufüllen.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
seiner/ihrer Stadt nach dem Muster der Anlage 15 
zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Be-
werber/die Bewerberin ist zulässig.

2.5  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12 a zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO 
abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines 
gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13  zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11 a zur KWahlO erteilt werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist. 

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 
Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Beschei-
nigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhält-
nis, falls der Wahlleiter/die Wahlleiterin dies zur Be-
hebung von Zweifeln für erforderlich hält.

3.  Wahlvorschläge für die Reserveliste

3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerbe-
rinnen benannt werden, die für eine Partei oder Wäh-
lergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet 
sein.

3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11 b  
zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten:

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht;

- Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Anschrift sowie Staatsangehörigkeit der 
Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfol-
ge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Be-
schäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

 Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten.
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 Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass 
ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der Rei-
henfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerbe-
rin für einen/eine im Wahlbezirk oder für einen/eine auf 
einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/
Bewerberin sein soll.

3.3  Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im Wahlbe-
zirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestell-
ten anderen Bewerber/aufgestellte andere Bewerberin 
sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste 
ferner enthalten:

- den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden 
Bewerbers/Bewerberin;

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Re-
serveliste, in dem oder unter der der/die zu erset-
zende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist.

3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 39 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Die Unterschriften sind auf amtlichen 
Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 b zur 
KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter 
ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeich-
nung gelten Nr. 2.3 und 2.4 entsprechend.

3.5  Muss die Reserveliste von mindestens 39 Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 
amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 
14 b zur KWahlO zu erbringen. Bei Anforderung der 
Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 
2.4 und 3.4 entsprechend. Die Zustimmungserklärung 
der Bewerber/Bewerberinnen ist auf der Reserveliste 
nach dem Muster der Anlage 11 b oder einzeln nach 
dem Muster der Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben. 
Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, 
soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen 
Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem 
Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.

Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt 
Dülmen sind spätestens bis zum 

07.04.2014, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist)

bei der Wahlleiterin der Stadt Dülmen, Markt 1 – 3, 48249 
Dülmen, Zimmer 54, einzureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch be-
hoben werden können.

Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der 22 Wahl-
bezirke vom 14. Juni 2013 wird hingewiesen.

Dülmen, den 13.01.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau
Wahlleiterin


